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güN 1994 (51 %n Pro-Stimmen) und Wash- be Argument el den Ausschlag gibt
ington 2008 (58°% Pro-Stimmen) votler- wI1Ie CS die Pro-Choice-Kampagnen ıIn den
ten ıIn Massachusetts aber ö1 %n der Wahl- USA stark machen: Es ist me1ıne Entschei-
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1mM Nordosten der USA ist weder SC VO  b wwwlletzte-hilfe.de 1mM Novem-
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sibilität genieft, hat bisher erst In vIier Sul7zl:  eihilfe zulassen? Der Vorschlag,
Bundesstaaten eine Öffnung der Arztli- den (jlan OMeNICO BOras1lo, Ralf JOxX,
chen Sul17zl:  eihilfe ıIn Grenzfällen be- Jochen Taupitz und an Wiesing“ 2014
wirkt.! als Beltrag ZUFK Debatte 1mM deutschen Par-
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November 2015
Neben Uregon un: Washington, Cdie den arztlich assIıstlerten Suizid über Volksabstimmungen
eingeführt haben, 1st ın Montana ce1t 2009 durch einen Entscheid des Höchstgerichts Uun:
ın Vermont ce1t 2013 durch Parlamentsbeschluss erlaubt. Montana hat mangels ınıgung 1m
Parlament bisher keine Regeln ZuUu!r Durchführung. Vermont folgt bis 2016 weitgehend den 1E8$5-

triktiven Prozeduren VO  3 Uregon Uun: Washington, stellt den arztlich assıstierten Suizid danach
allerdings völlig VOoO  3 Reglements frei ermont, das 1m Unterschied den anderen drei Bun-
desstaaten nicht 1m Nordwesten, sondern 1m Nordosten liegt, galt ce1t JE als einer der liberalsten
Bundesstaaten der USAÄA
(st1an DIOMENICO Borasio / Ralf J. Jox/Jochen aupitz Urban Wiesing, Selbstbestimmung 1m Ster-
ben Fursorge 1m Leben Eın Gesetzesvorschlag ZUuU!T Regelung des assıstlerten Suizids, Stuttgart
2014; 1mM Folgenden kurz „Borasio-Jox- Taupitz-Wiesing”.
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Ausnahmen nicht zur Regel machen*

Anfragen an den Vorschlag zur Regelung des assistierten Suizids

„My life, my choice at the end of my life!“ –

„Mein Leben, meine Wahl am Ende mei-

nes Lebens!“ So lautete ein Debattenbei-

trag im Rahmen der Volksabstimmung im 

US-Bundesstaat Massachusetts am 7. No-

vember 2012 über den „Death with Digni-

ty Act“, der die ärztliche Beihilfe zum Sui-

zid ermöglichen sollte. Anders als in Ore-

gon 1994 (51 % Pro-Stimmen) und Wash-

ington 2008 (58 % Pro-Stimmen) votier-

ten in Massachusetts aber 51 % der Wahl-

berechtigten gegen die gesetzliche Frei-

gabe ärztlicher Suizidbeihilfe. Massachu-

setts im Nordosten der USA ist weder so 

konservativ wie der „Bible belt“ im Süden 

noch ganz so liberal wie Oregon und Wa-

shington im äußersten Nordwesten. Und 

obwohl der Slogan „my life, my choice“ in 

den USA in vielen Kampagnen, etwa zur 

sexuellen Selbstbestimmung, hohe Plau-

sibilität genießt, hat er bisher erst in vier 

Bundesstaaten eine Öffnung der ärztli-

chen Suizidbeihilfe in Grenzfällen be-

wirkt.1 

* Referat im Rahmen des Dies Academicus an der Katholischen Privat-Universität Linz vom 10. 
November 2015.

1 Neben Oregon und Washington, die den ärztlich assistierten Suizid über Volksabstimmungen 
eingeführt haben, ist er in Montana seit 2009 durch einen Entscheid des Höchstgerichts und 
in Vermont seit 2013 durch Parlamentsbeschluss erlaubt. Montana hat mangels Einigung im 
Parlament bisher keine Regeln zur Durchführung. Vermont folgt bis 2016 weitgehend den res-
triktiven Prozeduren von Oregon und Washington, stellt den ärztlich assistierten Suizid danach 
allerdings völlig von Reglements frei. Vermont, das im Unterschied zu den anderen drei Bun-
desstaaten nicht im Nordwesten, sondern im Nordosten liegt, galt seit je als einer der liberalsten 
Bundesstaaten der USA.

2 Gian Domenico Borasio / Ralf J. Jox / Jochen Taupitz / Urban Wiesing, Selbstbestimmung im Ster-
ben – Fürsorge im Leben. Ein Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Suizids, Stuttgart 
2014; im Folgenden kurz „Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing“.

Würde man in Deutschland oder Ös-

terreich eine vergleichbare Volksabstim-

mung durchführen, dürften die Abstim-

mungsergebnisse keineswegs so knapp 

ausfallen. Eine eng begrenzte Freigabe der 

ärztlichen Suizidbeihilfe befürworten in 

Umfragen regelmäßig mehr als 90 % der 

Menschen. Und mir scheint, dass dassel-

be Argument dabei den Ausschlag gibt 

wie es die Pro-Choice-Kampagnen in den 

USA stark machen: Es ist meine Entschei-

dung – da hat sich der Staat nicht einzu-

mischen! Folgerichtig titelte die Kampa-

gne von www.letzte-hilfe.de im Novem-

ber 2014: „Mein Ende gehört mir!“ Man 

fühlt sich erinnert an den Slogan der Ab-

treibungsbefürworterInnen in den 1970er-

Jahren: „Mein Bauch gehört mir!“

Sollen wir uns also der überwältigen-

den Mehrheit im Lande anschließen und 

Suizidbeihilfe zulassen? Der Vorschlag, 

den Gian Domenico Borasio, Ralf J. Jox, 

Jochen Taupitz und Urban Wiesing2 2014 

als Beitrag zur Debatte im deutschen Par-
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lament vorgelegt aben, sagt ein sehr be- kanzlers hat sich die Bioethik-Kommissi-
hutsames „Ja  “ Sehr behutsam, denn CI beim Öösterreichischen Bundeskanzler-
geht ange nicht weIlt wI1Ie das die Bevöl- amnı  —_ mıt dieser Frage beschäftigt und
kerungsmehrheit wünschen wuürde. Aber Februar 2015 ihre Position” veröffent-

1C. Dabei kam CS Zzwel sehr er-hält gerade angesichts dieser ehrheln
ein kategorisches Neın für unmöglich und schiedlichen oten:
versucht einen thisch relativ restriktiven 16 Mitglieder befürworten eine LO-
KOMprom1ss, 1esen möchte ich wuürd|i- ckerung des strafrechtlichen Verbots der
SCH, indem ich drei Schritte gehe: Erstens e1h1ie ZU. Sulzicl. S1e plädieren für die
schaue ich auf die andere (Jesetzes- Straffreiheit für ahe Angehörige, die CI -

und Debattenlage In Österreich, zweıtens kennbar AaUuSs Mitleid handeln, und für Arz-
stelle ich me1ıne Übereinstimmungen mıt t 3 die ach Aufklärung und Verstreichen
dem Entwurf der vier ollegen dar, ehe einer T1S helfen, Ssowelılt CS volhähri-
ich schlussendlich ein1ge kritische NIra- SC einsichtsfähige ersonen geht. Das ist
SCH stelle. ziemlich die Borasi1o0-Jox- Laupitz-

Wlesing-Lösung.
Acht Mitglieder stehen ingegen e1-

ÖOsterreich Hı anders Ner Lockerung des Verbots AaUS StGB
kritisch gegenüber. on Jetz werde Je-

Im Unterschie: Deutschlan: gibt CS In der Einzelfall eiInNnes Verstoßes sorgfältig
Österreich eine relativ eindeutige (Jeset- eprüft und die (Jew1lssensnot eiInes Ärz-
zeslage: StGB stellt die „Mitwirkung tes anerkannt. DIe Änderung der (Jeset-

Selbst  d<z „Wer einen zeslage ware ein alsches Signal und könn-
anderen dazu verleitet, sich selbst olen, den Sulz1id ZU. Normalfall werden las-
oder ıhm dazu eistet, ist mıt Frel- SC  5 ulserdem Se1 die Äußerung des SUul1-
heitsstrafe VO  b sechs onaten bis fünf ziıdwunsches oft ein Hınwels auf gahız
Jahren bestrafen.“ Natürlich el das dere Bedürfnisse, efw.: ach menschlicher
nicht, dass ein Gericht keine Ermessens- Zuwendung und Aufmerksamkei Besser
spielräume hätte, WEnnn CS einer a- ware CN er, detailliertere Richtlinien für
SC aufgrun dieses Paragraphen kommt. die Strafverfolgung der Sul7zl:  eihilfe
Von der Würdigung eiInNnes aArztlichen (Je- erarbeiten, and deren jeder Einzelfall
wissenskonfliktes ist auch ein Öösterreichi- prüfen und beurteilen SEL
sches Gericht nicht suspendiert, und IN - (Gerade weil das Mehrheitsvotum der
sofern bleibt AaUS Arztlicher 1C. die Unsı- Bioethikkommission sich 100 %6 mıt
cherheit, OD ein Gericht sich den eigenen dem Vorschlag VO  b Borasio-Jox- laupitz-
Überlegungen anschliefst oder nicht. Wlesing eC kann ich direkt ZUTFK Kom-

ufgrun dieser und anderer ITwa- mentlerung desselben übergehen. Dabei
SUNSCH ist auch In Österreich eine Debat- möchte ich zunächst me1lıne Übereinstim-

ber die Öffnung der Arztlichen Sulzid- IUNSCH mıt iıhm NCNNEN, ehe ich kritische
e1N1Ie 1mM (7ang. Im Auftrag des Bundes- AÄußerungen anfüge.

Bioethikkommission des Bundeskanzleramts Österreich, Sterben ın Würde Empfehlungen ZuUu!r

Begleitung Uun: Betreuung VOoO  3 Menschen Lebensende Uun: damit verbundenen Fragestel-
lungen, Wiıen
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lament vorgelegt haben, sagt ein sehr be-

hutsames „Ja“. Sehr behutsam, denn er 

geht lange nicht so weit wie das die Bevöl-

kerungsmehrheit wünschen würde. Aber 

er hält gerade angesichts dieser Mehrheit 

ein kategorisches Nein für unmöglich und 

versucht einen ethisch relativ restriktiven 

Kompromiss. Diesen möchte ich würdi-

gen, indem ich drei Schritte gehe: Erstens 

schaue ich auf die etwas andere Gesetzes- 

und Debattenlage in Österreich, zweitens 

stelle ich meine Übereinstimmungen mit 

dem Entwurf der vier Kollegen dar, ehe 

ich schlussendlich einige kritische Anfra-

gen stelle.

1 Österreich ist anders

Im Unterschied zu Deutschland gibt es in 

Österreich eine relativ eindeutige Geset-

zeslage: §  78 StGB stellt die „Mitwirkung 

am Selbstmord“ unter Strafe: „Wer einen 

anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, 

oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Frei-

heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren zu bestrafen.“ Natürlich heißt das 

nicht, dass ein Gericht keine Ermessens-

spielräume hätte, wenn es zu einer Ankla-

ge aufgrund dieses Paragraphen kommt. 

Von der Würdigung eines ärztlichen Ge-

wissenskonfliktes ist auch ein österreichi-

sches Gericht nicht suspendiert, und in-

sofern bleibt aus ärztlicher Sicht die Unsi-

cherheit, ob ein Gericht sich den eigenen 

Überlegungen anschließt oder nicht.

Aufgrund dieser und anderer Erwä-

gungen ist auch in Österreich eine Debat-

te über die Öffnung der ärztlichen Suizid-

beihilfe im Gang. Im Auftrag des Bundes-

3 Bioethikkommission des Bundeskanzleramts Österreich, Sterben in Würde. Empfehlungen zur 
Begleitung und Betreuung von Menschen am Lebensende und damit verbundenen Fragestel-
lungen, Wien 2015.

kanzlers hat sich die Bioethik-Kommissi-

on beim österreichischen Bundeskanzler-

amt mit dieser Frage beschäftigt und am 

12. Februar 2015 ihre Position3 veröffent-

licht. Dabei kam es zu zwei sehr unter-

schiedlichen Voten:

– 16 Mitglieder befürworten eine Lo-

ckerung des strafrechtlichen Verbots der 

Beihilfe zum Suizid. Sie plädieren für die 

Straffreiheit für nahe Angehörige, die er-

kennbar aus Mitleid handeln, und für Ärz-

te, die nach Aufklärung und Verstreichen 

einer Frist helfen, soweit es um volljähri-

ge einsichtsfähige Personen geht. Das ist 

ziemlich genau die Borasio-Jox-Taupitz-

Wiesing-Lösung.

– Acht Mitglieder stehen hingegen ei-

ner Lockerung des Verbots aus §  78 StGB 

kritisch gegenüber. Schon jetzt werde je-

der Einzelfall eines Verstoßes sorgfältig 

geprüft und die Gewissensnot eines Arz-

tes anerkannt. Die Änderung der Geset-

zeslage wäre ein falsches Signal und könn-

te den Suizid zum Normalfall werden las-

sen. Außerdem sei die Äußerung des Sui-

zidwunsches oft ein Hinweis auf ganz an-

dere Bedürfnisse, etwa nach menschlicher 

Zuwendung und Aufmerksamkeit. Besser 

wäre es daher, detailliertere Richtlinien für 

die Strafverfolgung der Suizidbeihilfe zu 

erarbeiten, an Hand deren jeder Einzelfall 

zu prüfen und beurteilen sei.

Gerade weil das Mehrheitsvotum der 

Bioethikkommission sich zu 100 % mit 

dem Vorschlag von Borasio-Jox-Taupitz-

Wiesing deckt, kann ich direkt zur Kom-

mentierung desselben übergehen. Dabei 

möchte ich zunächst meine Übereinstim-

mungen mit ihm nennen, ehe ich kritische 

Äußerungen anfüge.
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Zustimmung die Überzeugung, dass das ÖOff-
Hen e1iNnes Verbots In Einzelfällen eine gute

E1n erstier Punkt me1lner Zustimmung lau- e1se der Pravention SeiIn kann, Wenn

ter. Ich teile die Analyse des Ist-Zustands. diese Öffnung klug und Cdifferenziert SC
Ja. CS gibt In seltenen Fällen (sJrenzen der chieht und bestimmte Rahmenbedingun-
Palliativmedizin und Schmerztherapie, SCH hat. So nehmen In UÜregon regelmäfßig
dass einzelne PatientiInnen nicht lin- 1Ur Zzwel Drittel derer, die ein Kezept für
derbaren Schmerzen leiden MUSSeN. Und das Oodlıche Medikament erhalten aben,
Ja, CS gibt eine geWISSE Rechtsunsicherheit, dieses auch In Nspruc. (Abbildung 1*)

Und 1mM Rahmen der eattle Cancer areWEnnn S1e auch In Österreich euilic SC
ringer ist als In Deutschland. Schliefßlic 1ance 1mM Bundesstaat Washington ha-
Ja, CN gibt akTtısc. schon derzeit VO  b ben die ArztInnen ıIn den Jahren 2009 bis
e1inLTie ZU. Suizid, und dies aufgrun der 2011 1Ur VO  b 114 PatientiInnen dieses
unklaren Rechtslage mMe1ls UNWwWwUr- Kezept ausgestellt, die ein Interesse daran
igen Bedingungen für alle Beteiligten. geäußert hatten also gerade einmal e1-
iıne rechtliche Weiterentwicklung ist also NDrittel (Abbildung 2 Allerdings neh-
durchaus erstrebenswert. TIen 1mM Bundesstaat Washington INSge-

E1n zwelıter Punkt me1lner Zustim- Ssamıt fast all Jene das Medikament e1In, die
MUNg: Ich teile die jelfe des (Jesetzesvor- CS bekommen en (Abbildung
schlags VO  b Boraslio-Jox- Laupitz- Wiesing. E1n vlerter und etzter Aspekt me1iner
Respekt VOL Patientenautonomule, Fursor- Zustimmung eiIrı die medizinethische
SC Urc. arztliche Beratungspflicht, Schutz Überzeugung, dass die Öffnung der arzt-
VOLF sozlalem Druck auf Betroffene, Sul- lichen Sulzl  eihilfe das Vertrauen In den
zidprävention, Vermeidung der reigabe TZ  1€e€ Arztin ceher stärken als schwächen
der JTötung auf Verlangen, Rechtssicher- wurde aufgrun der möglichen Oftenheit
heit für alle Beteiligten sind sechs ohne Je- des Gesprächs, die CS bisher nicht gibt,
des Wenn und Aber erstrebenswerte und und weil der TZ  1€e€ Arztin die Tatherr-
thisch wertvolle Zielsetzungen. SC anders als bei der Jötung auf Verlan-

E1n dritter Aspekt: Ich teile Zwel fun SCH dem Patienten/der Patiıentin belässt.
damentalethische Annahmen:

die Überzeugung, dass kein ethisches
oder rec.  1cChHhes (Je- oder Verbot ohne Aus- nfragen
nahme gilt. „LexX valet ut pluribus” el
CS schon bel Thomas VO  b quin (s.th 111 Insgesamt kann ich also vielen Argu-

Aartl. 4 „E1INn (Jesetz gilt In der enten gul zustimmen. och einigen
eNrza. der Fälle“ oder frei übertragen: Schlüsselstelle bleibe ich zweifelhaft bis
eine ege ohne Ausnahme“. Daher stim- kritisch. 1ese betreffen drei Aspekte DIe

ich prinzipie. einer Grundstruktur grundsätzliche Bewertung des Suizlds, die
die etiwas verbietet, dann aber Ausnahmen Bewertung der aArztlichen Situation und die
zulässt. DIe och offene Frage ist erdings, Frage eiInNnes potenziellen Dammbruchs.
WIE und auf welcher Ebene die Ausnahme DIe Anfrage: Ich den Ver-
festgestellt werden soll Dbzw. kann. WEeIS auf die Pluralität der Bewertung des

DIiese Uun: Cdie welteren Abbildungen finden sich auf den beiden folgenden Seiten.
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2 Zustimmung

Ein erster Punkt meiner Zustimmung lau-

tet: Ich teile die Analyse des Ist-Zustands. 

Ja, es gibt in seltenen Fällen Grenzen der 

Palliativmedizin und Schmerztherapie, so-

dass einzelne PatientInnen unter nicht lin-

derbaren Schmerzen leiden müssen. Und 

ja, es gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit, 

wenn sie auch in Österreich deutlich ge-

ringer ist als in Deutschland. Schließlich 

ja, es gibt faktisch schon derzeit Fälle von 

Beihilfe zum Suizid, und dies aufgrund der 

unklaren Rechtslage meist unter unwür-

digen Bedingungen für alle Beteiligten. 

Eine rechtliche Weiterentwicklung ist also 

durchaus erstrebenswert.

Ein zweiter Punkt meiner Zustim-

mung: Ich teile die Ziele des Gesetzesvor-

schlags von Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing. 

Respekt vor Patientenautonomie, Fürsor-

ge durch ärztliche Beratungspflicht, Schutz 

vor sozialem Druck auf Betroffene, Sui-

zidprävention, Vermeidung der Freigabe 

der Tötung auf Verlangen, Rechtssicher-

heit für alle Beteiligten sind sechs ohne je-

des Wenn und Aber erstrebenswerte und 

ethisch wertvolle Zielsetzungen.

Ein dritter Aspekt: Ich teile zwei fun-

damentalethische Annahmen:

– die Überzeugung, dass kein ethisches 

oder rechtliches Ge- oder Verbot ohne Aus-

nahme gilt. „Lex valet ut in pluribus“ heißt 

es schon bei Thomas von Aquin (s.th. I–II 

q. 94 art. 4): „Ein Gesetz gilt nur in der 

Mehrzahl der Fälle“ – oder frei übertragen: 

„Keine Regel ohne Ausnahme“. Daher stim-

me ich prinzipiell einer Grundstruktur zu, 

die etwas verbietet, dann aber Ausnahmen 

zulässt. Die noch offene Frage ist allerdings, 

wie und auf welcher Ebene die Ausnahme 

festgestellt werden soll bzw. kann.

– die Überzeugung, dass das Öff-

nen eines Verbots in Einzelfällen eine gute 

Weise der Prävention sein kann, wenn 

diese Öffnung klug und differenziert ge-

schieht und bestimmte Rahmenbedingun-

gen hat. So nehmen in Oregon regelmäßig 

nur zwei Drittel derer, die ein Rezept für 

das tödliche Medikament erhalten haben, 

dieses auch in Anspruch (Abbildung 14). 

Und im Rahmen der Seattle Cancer Care 

Alliance im Bundesstaat Wash ington ha-

ben die ÄrztInnen in den Jahren 2009 bis 

2011 nur 40 von 114 PatientInnen dieses 

Rezept ausgestellt, die ein Interesse daran 

geäußert hatten – also gerade einmal ei-

nem Drittel (Abbildung 2). Allerdings neh-

men im Bundesstaat Washington insge-

samt fast all jene das Medikament ein, die 

es bekommen haben (Abbildung 3).

Ein vierter und letzter Aspekt meiner 

Zustimmung betrifft die medizinethische 

Überzeugung, dass die Öffnung der ärzt-

lichen Suizidbeihilfe das Vertrauen in den 

Arzt/die Ärztin eher stärken als schwächen 

würde – aufgrund der möglichen Offenheit 

des Gesprächs, die es bisher so nicht gibt, 

und weil der Arzt/die Ärztin die Tatherr-

schaft anders als bei der Tötung auf Verlan-

gen dem Patienten/der PatientIn belässt.

3 Anfragen

Insgesamt kann ich also vielen Argu-

menten gut zustimmen. Doch an einigen 

Schlüsselstellen bleibe ich zweifelhaft bis 

kritisch. Diese betreffen drei Aspekte: Die 

grundsätzliche Bewertung des Suizids, die 

Bewertung der ärztlichen Situation und die 

Frage eines potenziellen Dammbruchs.

Die erste Anfrage: Ich halte den Ver-

weis auf die Pluralität der Bewertung des 

4 Diese und die weiteren Abbildungen fi nden sich auf den beiden folgenden Seiten.
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Konnen Q| noch ange NIC 5 auch tun
Uregon ea Itn DIgnItYy AÄAct
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Abbildung ahl der ausgestellten Kezepte für tödliche Medikamente Uun: der tatsächlich durch-
geführten Suizide Rahmen des Uregon Death nith Dignity AÄAct

nfragen ] noch lange NIC
das kezept Dekommen

Seattie/Washington 29a ITE DIgNITY Ärct 2009

120
100 (
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70

Interesse gegenüber rzt Kkezept arhalten Assıstierter SUIZIC gesamt

Abbildung ahl der geäufßerten üunsche auf Suizicbeihilfe der ausgestellten Kezepte für tÖödli-
che Medikamente un: der tatsächlich durchgeführten Suizide der eattle C ancer C are Alliance
2009 O11 Rahmen des Washington Death nith Dignity AÄAct

Quelle Uregon Health Authority 2015 Clie Jährlich erscheinenden Berichte über Cdie Durch-
führung des Death nith Dignity AÄAct finden sich hier Uregon https //public health OTeSONMN
gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/ar index dASVX
| Abruf 11 2016
Quelle Elizabeth I rice LOggers Implementing Death ıth Dignity Program AL C.Oom-
prehensive Cancer CGenter, New England Journal for Medicine 365 2013) 1417 1474
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5 Quelle: Oregon Health Authority 2015; die jährlich erscheinenden Berichte über die Durch-
führung des Death with Dignity Act fi nden sich hier: Oregon: https://public.health.oregon.
gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Pages/ar-index.aspx 
[Abruf: 24.11.2016].

6 Quelle: Elizabeth Trice Loggers u. a., Implementing a Death with Dignity Program at a Com-
prehensive Cancer Center, in: New England Journal for Medicine 368 (2013), 1417–1424.
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Können heißt noch lange nicht, es auch zu tun ...
Oregon Death with Dignity Act

Rezept erhalten Assistierter Suizid gesamt

Abbildung 1: Zahl der ausgestellten Rezepte für tödliche Medikamente und der tatsächlich durch-
geführten Suizide im Rahmen des Oregon Death with Dignity Act.5 

Abbildung 2: Zahl der geäußerten Wünsche auf Suizidbeihilfe, der ausgestellten Rezepte für tödli-
che Medikamente und der tatsächlich durchgeführten Suizide der Seattle Cancer Care Alliance 
2009 – 2011 im Rahmen des Washington Death with Dignity Act.6 
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freiverantwortlichen Suizids, den selbst e1- Bewertung des ulziıds konsequent
nıge evangelische TheologInnen für VOCI- Ende edacht den E1insatz für bestmög-
antwortbar halten, für thisch und Jur1s- 1C. Suizidprävention ohne Begründung
tisch sehr begrenzt relevant. Solange IHNan dastehen lassen: Aus welchem Tun
eine universalistische und universale sollte IHNan freiverantwortliche ulziıde VOCI-

Grundrechte WwIe efw.: die Menschenrech- hindern, Wenn IHNan deren ethische uali-
für möglich hält oder gal postuliert tat nicht beurteilen will?

und ich tue das ist der ethische uUuralıs- Was also ware ein vernünftiges (T)
I111U$S ZW ar eine Hürde, aber kein Argument. Argument für einen Sulzid® Nicht de-
ber die Menschenrechte gibt CN keinen Ment werden?® Nicht ıIn Windeln SC
weltweiten Konsens wollen WITFr deswe- pHeg werden mMussen, wI1Ie CS die US-
SgCcH auf ihre weltweite Durchsetzung VOCI- Amerikanerin Brittany Maynard befürch-
zichten? S1e sind Ja gerade bestehen- tele, die sich 1mM November 2014 das Le-
der 185sSeNsSe ber ihre Geltung nicht 1Ur ben nahm? Nicht den Rollstuhl gefes-
formuliert, sondern demonstrativ prokla- selt sein® Anderen nicht ZUFK ast fal-
mIlier worden. em scheint MIır das len? Ober eben doch 1Ur das eine Extre-
mindest implizite Plädoyer für einen Ver- nicht linderbare Schmerzen, die IHNan

nicht mehr aushält? 1e8e5s letzte würdezicht des Staats auf ethische und juristische

Quelle: Washington ate Department of Health 2016; Cdie Jährlich erscheinenden Berichte über
Cdie Durchführung des Death nith Dignity AÄAct finden sich hier Washington: http://www.doh.
wa.gov/ Youand YourFamily/IllnessandDisease/DeathwithDignityAct | Abruf: 24 1 1.() 6

80

7 Quelle: Washington State Department of Health 2016; die jährlich erscheinenden Berichte über 
die Durchführung des Death with Dignity Act fi nden sich hier: Washington: http://www.doh.
wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/DeathwithDignityAct [Abruf: 24.11.2016].

freiverantwortlichen Suizids, den selbst ei-

nige evangelische TheologInnen für ver-

antwortbar halten, für ethisch und juris-

tisch sehr begrenzt relevant. Solange man 

eine universalistische Ethik und universale 

Grundrechte wie etwa die Menschenrech-

te für möglich hält oder gar postuliert – 

und ich tue das –, ist der ethische Pluralis-

mus zwar eine Hürde, aber kein Argument. 

Über die Menschenrechte gibt es keinen 

weltweiten Konsens – wollen wir deswe-

gen auf ihre weltweite Durchsetzung ver-

zichten? Sie sind ja gerade wegen bestehen-

der Dissense über ihre Geltung nicht nur 

formuliert, sondern demonstrativ prokla-

miert worden. Zudem scheint mir das zu-

mindest implizite Plädoyer für einen Ver-

zicht des Staats auf ethische und juristische 

Bewertung des Suizids – konsequent zu 

Ende gedacht – den Einsatz für bestmög-

liche Suizidprävention ohne Begründung 

dastehen zu lassen: Aus welchem Grund 

sollte man freiverantwortliche Suizide ver-

hindern, wenn man deren ethische Quali-

tät nicht beurteilen will?

Was also wäre ein vernünftiges (!) 

Argument für einen Suizid? Nicht de-

ment zu werden? Nicht in Windeln ge-

pflegt werden zu müssen, wie es die US-

Amerikanerin Brittany Maynard befürch-

tete, die sich im November 2014 das Le-

ben nahm? Nicht an den Rollstuhl gefes-

selt zu sein? Anderen nicht zur Last zu fal-

len? Ober eben doch nur das eine: Extre-

me, nicht linderbare Schmerzen, die man 

nicht mehr aushält? Dieses letzte würde 

Abbildung 3: Zahl der ausgestellten Rezepte für tödliche Medikamente und der tatsächlich durch-
geführten Suizide im Rahmen des Oregon Death with Dignity Act.7 
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ich gelten lassen bei en anderen habe (GJsrenze doch immer dort, CS

ich erheblich Zweifel rechtmäfßiges Handeln geht. Insofern rage
ich mich, OD CS sich hier nicht ein /ir-In diesem Zusammenhang ich

die Behauptung, der Sulz1id Schwerkran- kelargument handelt Weil die Sulzidbeli-
ker bewirke „keinen chaden für Ange- derzeit nicht verboten 1St, sticht das
hörige”, weil innere ONILkTe der iınter- Recht auf Gewissensftfreiheit. Weil aber das
bliebenen nicht signifikant äufiger Se1lenNn Recht auf Gewissenstreiheit sticht, der
als bei natürlich Verstorbenen,® für stark chluss des Verwaltungsgerichts, darf kein
vereinfachend. Insgesamt wird MIır die (Jesetz erlassen werden, das die Sulzidbeli-

verbietet.ziale Bedeutung des Lebens eiInes Men-
schen wen1g W Selbst WEnnn der Gewichtiger als die Juristischen 1Nes-
Sulzid 1Ur für 10% der Angehörigen SCIl scheint MIır allerdings eine Frage, wel-
trem belastend ware WelI gibt dem Ster- che die ArztInnen eIrı Der vorgeleg-
benden das Recht, diesen %n eine solche (esetzesvorschlag verlangt ihnen kom-
ast aufzuerlegen?® Wohl höchstens die gul munikativ eine enge aD S1e sollen ergeb-
begründete Vermutung, dass SE1INE e1gE- nisoffen, aber zugunsten des Lebens be-
1E ast och größer ware Damlıt WITFr uns amı stuüunden S1e ıIn einer ÜAhnli-
recht verstehen: Ich 11 ber niemanden chen pannung wI1Ie die Beraterinnen der
urteilen, der Lebensende Sulz1id begeht. Schwangerschaftskonfliktberatung. Wäh-

rend diese aber In höchstem aße alurHıer geht CS 1Ur die Frage, OD die ethi-
sche Norm des Sulzidverbots gul begründ- ausgebildet wurden, en die ArztInnen
bar 1sT. 1e8se Frage bejahe ich AaUuSs den SC 1Ur einen Crashkurs für arztliche OmMmMU-
nNnannten Grüunden nikation hinter sich. Wird S1€ die eratung

eine zwelılte Anfrage eiIrı die Be- In puncto Sulzid also nicht mehrheitlic.
wertung der ärztlichen Situation: Der VOTr- weılt überfordern?
schlag VO  u Borasio0-Jox- Laupitz- Wiesing eine dritte und letzte Anfrage kreist
rekurriert aufein Urteil des Verwaltungsge- die Einschätzung der Dammbruchmög-

lichkeiten Es shimmt Das Dammbruchar-richts Berlin VO Marz 1 3 das besagt,
ein ausnahmsloses Verbot der Sulizidbeihil- gument wird oft als Totschlagargument
fe ware ein Verstofß das Grundrecht eingesetzt, ohne empirische Anhaltspunk-
der Gewissenstreiheit Art. (1) Grundge- ıIn den aum gestellt und 1mM Ausmalen
setz Wenn „ausnahmslos” meınt, dass der Folgen hoffnungslos übertrieben
kein Gericht einen ZU. Sulz1id beihelfen- en och 1mM Fall des Arztlich assıstler-
den ÄArzt freisprechen darf, bin ich eiInNver- ten ulziıds en WITFr Zahlen, und die soll-
standen. Wenn sich die Ausnahmslosig- ten WITr studieren. In UÜregon hat sich
keit aber auf eine eventuell VO (Jesetz- die Zahl der Arztlich assıstlerten ulziıde
geber einzuführende Norm beziehen soll- VO  b 1mM Jahr 1995 auf 105 1mM Jahr 2014
t 3 und habe ich das verstanden, ware entwickelt. Das ist eine Vervierfachung 1mM
ich skeptisch, OD das Berliner Urteil In den Lauf VO  b 16 Jahren allerdings auf nliedri-
höheren Gerichtsinstanzen hält DIe Re- SCH 1Veau. Der Anteil Arztlich assıstler-
spektierung der Gewissenstreiheit hat ihre ter ulziıde en Sterbefällen Jag 2014

(s1an DIOMENICO Borasio / Ralf J. Jox / Jochen aupitz Urban Wiesing, Selbstbestimmung 1m Ster-
ben Fursorge 1m Leben s Anm 2)
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ich gelten lassen – bei allen anderen habe 

ich erheblich Zweifel.

In diesem Zusammenhang halte ich 

die Behauptung, der Suizid Schwerkran-

ker bewirke „keinen Schaden für Ange-

hörige“, weil innere Konflikte der Hinter-

bliebenen nicht signifikant häufiger seien 

als bei natürlich Verstorbenen,8 für stark 

vereinfachend. Insgesamt wird mir die so-

ziale Bedeutung des Lebens eines Men-

schen zu wenig gewertet. Selbst wenn der 

Suizid nur für 10 % der Angehörigen ex-

trem belastend wäre – wer gibt dem Ster-

benden das Recht, diesen 10 % eine solche 

Last aufzuerlegen? Wohl höchstens die gut 

begründete Vermutung, dass seine eige-

ne Last noch größer wäre. Damit wir uns 

recht verstehen: Ich will über niemanden 

urteilen, der am Lebensende Suizid begeht. 

Hier geht es nur um die Frage, ob die ethi-

sche Norm des Suizidverbots gut begründ-

bar ist. Diese Frage bejahe ich aus den ge-

nannten Gründen.

Meine zweite Anfrage betrifft die Be-

wertung der ärztlichen Situation: Der Vor-

schlag von Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing 

rekurriert auf ein Urteil des Verwaltungsge-

richts Berlin vom 30. März 2012, das besagt, 

ein ausnahmsloses Verbot der Suizidbeihil-

fe wäre ein Verstoß gegen das Grundrecht 

der Gewissensfreiheit Art. 4 (1) Grundge-

setz. Wenn „ausnahmslos“ meint, dass 

kein Gericht einen zum Suizid beihelfen-

den Arzt freisprechen darf, bin ich einver-

standen. Wenn sich die Ausnahmslosig-

keit aber auf eine eventuell vom Gesetz-

geber einzuführende Norm beziehen soll-

te, und so habe ich das verstanden, wäre 

ich skeptisch, ob das Berliner Urteil in den 

höheren Gerichtsinstanzen hält. Die Re-

spektierung der Gewissensfreiheit hat ihre 

Grenze doch immer dort, wo es um un-

rechtmäßiges Handeln geht. Insofern frage 

ich mich, ob es sich hier nicht um ein Zir-

kelargument handelt: Weil die Suizidbei-

hilfe derzeit nicht verboten ist, sticht das 

Recht auf Gewissensfreiheit. Weil aber das 

Recht auf Gewissensfreiheit sticht, so der 

Schluss des Verwaltungsgerichts, darf kein 

Gesetz erlassen werden, das die Suizidbei-

hilfe verbietet.

Gewichtiger als die juristischen Fines-

sen scheint mir allerdings eine Frage, wel-

che die ÄrztInnen betrifft. Der vorgeleg-

te Gesetzesvorschlag verlangt ihnen kom-

munikativ eine Menge ab. Sie sollen ergeb-

nisoffen, aber zugunsten des Lebens be-

raten. Damit stünden sie in einer ähnli-

chen Spannung wie die Beraterinnen der 

Schwangerschaftskonfliktberatung. Wäh-

rend diese aber in höchstem Maße dafür 

ausgebildet wurden, haben die ÄrztInnen 

nur einen Crashkurs für ärztliche Kommu-

nikation hinter sich. Wird sie die Beratung 

in puncto Suizid also nicht mehrheitlich 

weit überfordern?

Meine dritte und letzte Anfrage kreist 

um die Einschätzung der Dammbruchmög-

lichkeiten. Es stimmt: Das Dammbruchar-

gument wird oft als Totschlagargument 

eingesetzt, ohne empirische Anhaltspunk-

te in den Raum gestellt und im Ausmalen 

der Folgen hoffnungslos übertrieben zu 

haben. Doch im Fall des ärztlich assistier-

ten Suizids haben wir Zahlen, und die soll-

ten wir genau studieren. In Oregon hat sich 

die Zahl der ärztlich assistierten Suizide 

von 24 im Jahr 1998 auf 105 im Jahr 2014 

entwickelt. Das ist eine Vervierfachung im 

Lauf von 16 Jahren – allerdings auf niedri-

gem Niveau. Der Anteil ärztlich assistier-

ter Suizide an allen Sterbefällen lag 2014 

8 Gian Domenico Borasio / Ralf J. Jox / Jochen Taupitz / Urban Wiesing, Selbstbestimmung im Ster-
ben – Fürsorge im Leben (s. Anm. 2), 59
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Abbildung Fallzahlen des assıstierten Suizids ın den drei Ländern, Clie ih un: 11UT ih AUS-

drücklich erlauben.?

bei (0,531 SA In Washington 1st, wI1Ie die Ab- In der chweiz fehlenden, ıIn den beiden
bildung zeigt, der Zuwachs schon deut- US-Staaten aber vorhandenen prozedura-
ich schneller, wobel die prozentuale Quo len Regelungen für die Entscheidungsfin-

2013 och hnlich hoch War wI1Ie In Ore- dung Das ist zweifelsohne ein Aspekt. (Je-
gON AÄAm Schnellsten aber und auf dem mıt rade WwWenn IHNan ihn nımmt, löst CI

Abstand höchsten 1vVeau steigt die Zahl aber Zwel Folgefragen aUsS

assıstlerter ulziıde ıIn der chweiz. 2012 arum schlagen Boras1o-Jox- Lau-
CN mıt 508 Fällen bereits 0,8 % al- pitz- Wiesing“” einen S 217 (2) StGB VOIL,;

ler Todesfälle Tendenz welter und 1M- der die Angehörigen und Nahestehenden
Iler schneller steigend. Wohlgemerkt: DIe als SuizidbeihelferInnen straffrei tellt?
Schweizer Statistik Za 1Ur Schweizer Das widerspricht dem Duktus
BürgeriInnen die „SuizidtouristInnen ihrer Argumentation, die einerseılmts die
AaUS dem Ausland sind nicht eingerechnet. hen Angehörigen entlasten und anderer-

DIe eulillic. schnellere Zunahme As- SEITS eine strenge Prozeduralität als stärks-
Sistlerter ulziıde In der Schweiz, die IHNan tes Bollwerk einen am mbDBruc. e1n-
„Dammbruch” NeNNeN kann oder auch führen ll Angehörigen kann IHNan kei-

1E Prozeduren vorschreiben WIE ArztIn-1Ur „Dammriss”, sehen Boras1ıo0-Jox- Lau-
pltz- Wliesing. S1e als Ursache die Hen WIE sollen S1e dann aber die Frel-

Quellen: Uregon Health Authority 2016, Schweizer Bundesamt für Statistik 2014, Washington
ate Department of Health 2016
(st1an DIOMENICO BOrasıio d Jox / Jochen aupitz Urhban Wiesing, Selbstbestimmung 1mM Ster-
ben Fursorge 1mM Leben s Anm. 2) 272 7850

82

bei 0,31 %. In Washington ist, wie die Ab-

bildung 4 zeigt, der Zuwachs schon deut-

lich schneller, wobei die prozentuale Quo-

te 2013 noch ähnlich hoch war wie in Ore-

gon. Am schnellsten aber und auf dem mit 

Abstand höchsten Niveau steigt die Zahl 

assistierter Suizide in der Schweiz. 2012 

waren es mit 508 Fällen bereits 0,8 % al-

ler Todesfälle – Tendenz weiter und im-

mer schneller steigend. Wohlgemerkt: Die 

Schweizer Statistik zählt nur Schweizer 

BürgerInnen – die „SuizidtouristInnen“ 

aus dem Ausland sind nicht eingerechnet.

Die deutlich schnellere Zunahme as-

sistierter Suizide in der Schweiz, die man 

„Dammbruch“ nennen kann oder auch 

nur „Dammriss“, sehen Borasio-Jox-Tau-

pitz-Wiesing. Sie vermuten als Ursache die 
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Abbildung 4: Fallzahlen des assistierten Suizids in den drei Ländern, die ihn und nur ihn aus-
drücklich erlauben.9 

9 Quellen: Oregon Health Authority 2016, Schweizer Bundesamt für Statistik 2014, Washington 
State Department of Health 2016.

10 Gian Domenico Borasio / Ralf J. Jox / Jochen Taupitz / Urban Wiesing, Selbstbestimmung im Ster-
ben – Fürsorge im Leben (s. Anm. 2), 22.78 – 80.

in der Schweiz fehlenden, in den beiden 

US-Staaten aber vorhandenen prozedura-

len Regelungen für die Entscheidungsfin-

dung. Das ist zweifelsohne ein Aspekt. Ge-

rade wenn man ihn ernst nimmt, löst er 

aber zwei Folgefragen aus:

– Warum schlagen Borasio-Jox-Tau-

pitz-Wiesing10 einen §  217  (2) StGB vor, 

der die Angehörigen und Nahestehenden 

als SuizidbeihelferInnen straffrei stellt? 

Das widerspricht dem gesamten Duktus 

ihrer Argumentation, die einerseits die na-

hen Angehörigen entlasten und anderer-

seits eine strenge Prozeduralität als stärks-

tes Bollwerk gegen einen Dammbruch ein-

führen will. Angehörigen kann man kei-

ne Prozeduren vorschreiben wie ÄrztIn-

nen – wie sollen sie dann aber die Frei-
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verantwortlichkeit des Sterbenden fest- stimmung ZUFK Verwerfiflichkeit des ulziıds
stellen, Wenn diese doch die fundamenta- allgemein und ZUFK Problematizität des As-

le Voraussetzung für die Straffreistellung Sıstierten ulzids 1mM Besonderen.
ist® Dass ahe Angehörige In Deutschlan 168e thisch restriktivere Haltung,

mMe1lıne abschließende eSE, eröffnetbisher nicht strafbar aIcCIl, ist kein ÄArgu-
Ment schon gal nicht, WwWenn IHNan zurecht Spielräume, die IHNan ohne S1€ nicht hat

viel Wert auf eine are und nachvoll- Denn Wenn alle sich darauf verlassen kön-
ziehbare Prozeduralität legt. NEN, dass IHNan mıt dem assıstlerten Sul-

DIe Etablierung einer Prozedur WIT zid höchst vorsichtig umgeht, können S1€
ihn 1mM Grenzfall viel leichter zulassen. E1n1Ur greifen, Wenn S1e VO  b den ArztInnen

klar dokumentiert und VO  b einer staatli- Dammbruch ist dann welt weniger be-
chen Stelle engmaschig kontrolliert wird. fürchten. Der VO  b Borasio-Jox- laupitz-
Insofern wundert CS mich e{was, dass der Wlesing immer wleder festgestellte CUTIOÖ-

Vorschlag sich dieser Frage nicht welılter päische Dissens ZU. Suizid, der In Wirk-
außert, sondern es einer Verordnung des 1C.  el ohl eher ein Verzicht auf SE1INE
Gesundheitsministers anheimstellt. (Jera- prinzipielle Beurteilung 1St, könnte also
de WelI die Prozeduralität als Schlüssel CI - ein gewichtiges, vielleicht das stärks-
achtet, musste hier m.E mehr liefern! Argument dagegen se1nN, die Lösung des

Abschließfßend komme ich och e1n- amerikanischen Nordostens unbesehen
mal auf mögliche Gründe für die er- ach Europa importieren,
SCHIEedliIcCche Entwicklung In den USA und Wieder einmal klingt das berühmte,
der chweiz zurück. Neben der mangeln- oft falsch interpretierte „Böcken{förde-Dik-
den Prozeduralität In der chweiz erkenne tum  C6 „Der freiheitliche, säkularisier-
ich dort auch eine völlig andere Mentalität, Staat ebt VO  u Voraussetzungen, die CI

insbesondere mıt 1C auf die eligion: selbst nicht garantieren kann. Das ist das
ach einer aktuellen, och nicht publizier- grofße WagnIs, das e 3 der Freiheit wil-
ten Studie VO  b Wolfgang Stronegger el ql len, eingegangen 1st. Als freiheitlicher Staat

kann CI einerselts 1Ur bestehen, Wenn sich2015 In Österreich ist Religiosität gleich
welcher Konfession oder Religion) der mıt die Freiheit, die CI seiInNen Burgern gewährt,
Abstand stärkste Faktor alur, dass Men- VO  u innen her, AaUuSs der moralischen Sub-
schen Jötung auf Verlangen und/ STanz des einzelnen und der Homogenität
oder Su17zl:  eihilfe Sind. DIe 11- der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann

Odds allo beträgt 51 Das el Re- CI diese Nnneren Regulierungskräfte nicht
igiöse Menschen lehnen den assıstlerten VO  u sich AaUs, das el mıt den Mitteln des
Sulzid und/oder die JTötung auf Verlangen Rechtszwanges und autorıtativen Gebots
5,1-mal Öfter aD als nichtreligiöse Men- garantieren suchen, ohne SeINe Freiheit-
schen. Nun ist CS kein Geheimnis, dass Re- 1C.  (1 aufzugeben und auf säkularisier-
ligiosität ıIn den USA viel stärker verbreitet ter Ebene In Jenen Totalitätsanspruch
ist als ıIn Europa. * In 70A8 (’W country” ruckzulallen, AaUuSs dem In den konfessio-
gibt CN folgerichtig eine viel größere Zu- nellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.1°

11 Zuletzt Detlef Pollack / Gergely OsStda, Religion ın der Moderne. Eın internationaler Vergleich
(Schriftenreihe Religion un: Moderne 1) Frankfurt Maın 2015, 327456
YNSE- Wolfgang Böckenförde, aat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt Maın 1976,
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verantwortlichkeit des Sterbenden fest-

stellen, wenn diese doch die fundamenta-

le Voraussetzung für die Straffreistellung 

ist? Dass nahe Angehörige in Deutschland 

bisher nicht strafbar waren, ist kein Argu-

ment – schon gar nicht, wenn man zurecht 

so viel Wert auf eine klare und nachvoll-

ziehbare Prozeduralität legt.

– Die Etablierung einer Prozedur wird 

nur greifen, wenn sie von den ÄrztInnen 

klar dokumentiert und von einer staatli-

chen Stelle engmaschig kontrolliert wird. 

Insofern wundert es mich etwas, dass der 

Vorschlag sich zu dieser Frage nicht weiter 

äußert, sondern alles einer Verordnung des 

Gesundheitsministers anheimstellt. Gera-

de wer die Prozeduralität als Schlüssel er-

achtet, müsste hier m.E. mehr liefern!

Abschließend komme ich noch ein-

mal auf mögliche Gründe für die unter-

schiedliche Entwicklung in den USA und 

der Schweiz zurück. Neben der mangeln-

den Prozeduralität in der Schweiz erkenne 

ich dort auch eine völlig andere Mentalität, 

insbesondere mit Blick auf die Religion: 

Nach einer aktuellen, noch nicht publizier-

ten Studie von Wolfgang Stronegger et al. 

2015 in Österreich ist Religiosität (gleich 

welcher Konfession oder Religion) der mit 

Abstand stärkste Faktor dafür, dass Men-

schen gegen Tötung auf Verlangen und/

oder Suizidbeihilfe sind. Die sogenann-

te Odds Ratio beträgt 5,1. Das heißt: Re-

ligiöse Menschen lehnen den assistierten 

Suizid und/oder die Tötung auf Verlangen 

5,1-mal öfter ab als nichtreligiöse Men-

schen. Nun ist es kein Geheimnis, dass Re-

ligiosität in den USA viel stärker verbreitet 

ist als in Europa.11 In „God’s own country“ 

gibt es folgerichtig eine viel größere Zu-

stimmung zur Verwerflichkeit des Suizids 

allgemein und zur Problematizität des as-

sistierten Suizids im Besonderen.

Diese ethisch restriktivere Haltung, 

so meine abschließende These, eröffnet 

Spielräume, die man ohne sie nicht hat. 

Denn wenn alle sich darauf verlassen kön-

nen, dass man mit dem assistierten Sui-

zid höchst vorsichtig umgeht, können sie 

ihn im Grenzfall viel leichter zulassen. Ein 

Dammbruch ist dann weit weniger zu be-

fürchten. Der von Borasio-Jox-Taupitz-

Wiesing immer wieder festgestellte euro-

päische Dissens zum Suizid, der in Wirk-

lichkeit wohl eher ein Verzicht auf seine 

prinzipielle Beurteilung ist, könnte also 

ein gewichtiges, vielleicht sogar das stärks-

te Argument dagegen sein, die Lösung des 

amerikanischen Nordostens unbesehen 

nach Europa zu importieren.

Wieder einmal klingt das berühmte, 

oft falsch interpretierte „Böckenförde-Dik-

tum“ an: „Der freiheitliche, säkularisier-

te Staat lebt von Voraussetzungen, die er 

selbst nicht garantieren kann. Das ist das 

große Wagnis, das er, um der Freiheit wil-

len, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat 

kann er einerseits nur bestehen, wenn sich 

die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, 

von innen her, aus der moralischen Sub-

stanz des einzelnen und der Homogenität 

der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann 

er diese inneren Regulierungskräfte nicht 

von sich aus, das heißt mit den Mitteln des 

Rechtszwanges und autoritativen Gebots 

zu garantieren suchen, ohne seine Freiheit-

lichkeit aufzugeben und – auf säkularisier-

ter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zu-

rückzufallen, aus dem er in den konfessio-

nellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“12 

11 Zuletzt Detlef Pollack / Gergely Rosta, Religion in der Moderne. Ein internationaler Vergleich 
(Schrift enreihe Religion und Moderne 1), Frankfurt a. Main 2015, 327– 436.

12 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft , Freiheit, Frankfurt a. Main 1976, 60.
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4 Epilog

„Mein Ende gehört mir!“ So propagierten 

es im November 2014 die BefürworterIn-

nen einer Freigabe des ärztlich assistierten 

Suizids. Ich denke, es ist klar geworden, 

dass man es sich so einfach nicht machen 

darf. Darin sind Borasio-Jox-Taupitz-Wie-

sing und ich uns jedenfalls einig. Die Zie-

le verbinden uns, der Weg dorthin bleibt 

schwierig und strittig.
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